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A. Bekanntmachungen des Landkreises 
Emsland 

 
145 Sitzung des Kreistages  
 
Am Montag, dem 01.04.2019, findet um 15:00 Uhr eine Sitzung 
des Kreistages im Kreishaus I, Ordeniederung 1, Sitzungssaal, 
49716 Meppen, statt. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit 
3. Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Kreista-

ges vom 18.02.2019 
5. 6. Niedersächsisches Mentoring-Programm zur Kommu-

nalwahl 2021  
6. Fortsetzung der Schulsozialarbeit an Grundschulen im 

Landkreis Emsland bis zum Schuljahr 2021/22 
7. Neubau einer Turnhalle mit Mehrzweckraum an der 

Grundschule Bramsche  
a) Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse  
b) Kreiszuschuss aus Mitteln der Förderung von Gemein-

schaftseinrichtungen 
8. Elektromobilität im Landkreis Emsland; Vorstellung der 

Teilkonzepte zum E-Mobilitätskonzept 
9. Gelegenheitsverkehr mit Taxen nach § 47 Personenbeför-

derungsgesetz (PBefG); Änderung der Verordnung über 
die Beförderungsentgelte und -bedingungen für die im 
Landkreis Emsland zugelassenen Taxen 

10. Abstufung von Straßen in der Gemeinde Dörpen 
11. Genehmigung und Unterrichtung von überplanmäßigen 

Aufwendungen/Auszahlungen im Jahr 2018 
12. Umweltinformationssystem Landkreis Emsland; Antrag der 

SPD-Kreistagsfraktion vom 10.02.2019 
13. Fotovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden / Be-

standsaufnahme; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 
06.03.2019 

14. Schülerticket im Emsland - das Ticket für Schulweg und 
Freizeit; Antrag der AfD-Kreistagsfraktion vom 17.03.2019 

15. Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten 
16. Anfragen und Anregungen 
17. Schließung der öffentlichen Sitzung 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
Im Anschluss an die öffentliche Kreistagssitzung (voraussichtlich 
gegen 17:30 Uhr) findet bei Bedarf eine Einwohnerfragestunde 
statt. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Landkreises 
kann Fragen zu Angelegenheiten des Landkreises stellen. Eine 
Diskussion findet nicht statt. 
 
 Meppen, 20.03.2019 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Winter 
Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
146 Bekanntmachung über die Beabsichtigte 

Auflösung des Realverbandes Spezialtei-
lung Fresenburg 

 
Der bisher vom Vorstand geführte Realverband „Die Spezialtei-
lung der Markengrundstücke der Stadt Fresenburg“ hat ihr ge-
samtes Vermögen veräußert und an die Mitglieder aufgeteilt. 
Daher sind die Aufgaben des Realverbandes fortgefallen.  
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Ich beabsichtige, den Realverband gem. § 40 des Realver-
bandsgesetzes aufzulösen, da die Aufgaben fortgefallen sind. 
 
Einwendungen können schriftlich innerhalb eines Monats bei der 
Aufsichtsbehörde erhoben werden. Allerdings müssen die Ein-
wendungen darauf gestützt werden, dass die Voraussetzungen 
der Auflösung nicht vorliegen. Einwendungen können beim 
Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, vorge-
bracht werden. 
 
 Meppen, 13. März 2019 
 
LANDKREIS EMSLAND  
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
147 Bekanntmachung; Genehmigungsverfah-

ren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG); 
Bernhard und Martin Hüntelmann GbR, 
Lorup 

 
Die Bernhard und Martin Hüntelmann GbR, Eschmühlenweg 3, 
26901 Lorup, beantragt nach § 4 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb von zwei Hähnchenmastställen mit 
insgesamt 81.900 Plätzen, zum Neubau eines Schmutzwasser-
behälters, zur Aufstellung von drei Futtermittelsilos (je 40 m³) 
und zum Neubau einer Festmistplatte auf dem Grundstück Flur 
15, Flurstück 61/3 der Gemarkung Lorup. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 4 BImSchG in Verbindung § 1, 
§ 2 und Nr. 7.1.3.1 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) der Ge-
nehmigungspflicht. 
 
Gemäß § 3c Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung alte Fassung (UVPG a. F.) war für das Vorhaben 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Hier-
bei wurde festgestellt, dass für das Vorhaben keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Es 
wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar ist (s. § 3a Satz 3 UVPG a. F.). 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in 
Verbindung mit §§ 8 ff. der 9. Verordnung zur Durchführung des 
BImSchG (Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsantrag, die Antragsunterlagen, die entschei-
dungserheblichen Unterlagen und die behördlichen Stellung-
nahmen liegen in der Zeit vom 08.04.2019 bis einschließlich 
07.05.2019 bei den folgenden Stellen zu den angegebenen 
Zeiten öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
- Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, Zim-

mer 521 während der Dienststunden 
 

montags bis  
donnerstags 8:30 - 12:30 Uhr und 14:30 - 16:00 Uhr 
freitags 8:30 - 13:00 Uhr 

 
- Gemeinde Lorup, Rastdorfer Str. 1, 26901 Lorup während der 

Dienststunden 
 

montags 8:15 - 12:30 Uhr 
dienstags  8:15 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr 
mittwochs 8:15 - 12:30 Uhr 
donnerstags 8:15 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr 
freitags 8:15 - 12:30 Uhr  

Zu den entscheidungserheblichen Unterlagen zählen neben dem 
Genehmigungsantrag insbesondere: 
 
- Beurteilung der Lärmimmissionen 
- Immissionsschutztechnischer Bericht Nr. LGS8641.1+2/02 

über die Geruchs-, Ammoniak-, und Stickstoffimmissionen 
- spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
- Ergebnisbericht zur Biotoptypenüberprüfung des Loruper 

Beeketals 
- Brandschutzkonzept 
 
Die Bekanntmachung einschließlich der vorstehend genannten 
Unterlagen bzw. Stellungnahmen sind darüber hinaus als Ser-
viceleistung auf der Homepage des Landkreises Emsland unter 
http://www.emsland.de unter der Rubrik „Bürger und Behörde � 
Bekanntmachungen“ einsehbar. 
 
Im Hinblick auf die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Sinne des § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit § 10 der 9. 
BImSchV wird insbesondere hinsichtlich der inhaltlichen Voll-
ständigkeit sowie der zeitlichen Verfügbarkeit der auszulegenden 
Unterlagen auf die in den Räumlichkeiten des Landkreises Ems-
land und der Gemeinde Lorup bereitgestellten Unterlagen ver-
wiesen. Maßgeblich ist der Inhalt der dort ausgelegten Unterla-
gen (§ 8 Abs. 1 S. 4 der 9. BImSchV). 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während der 
Einwendungsfrist, welche am 08.04.2019 beginnt und mit Ablauf 
des 07.06.2019 endet, schriftlich oder elektronisch bei den ge-
nannten Auslegungsstellen geltend zu machen.  
 
Die Einwendungen müssen Name und Anschrift des Einwenders 
enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen 
dem Antragsteller bekannt gegeben werden. Auf Verlangen des 
Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekannt-
gabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungs-
gemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht 
erforderlich sind. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen, die 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, werden auf den 
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten verwiesen. 
 
Die frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen werden am 
Dienstag, den 02.07.2019 ab 10.00 Uhr im Sitzungssaal (I.OG) 
des Kreishauses I in 49716 Meppen, Ordeniederung 1, erörtert. 
Sollte die Erörterung am 02.07.2019 nicht abgeschlossen wer-
den können, wird sie an den darauf folgenden Werktagen (nicht 
samstags) zur gleichen Zeit am selben Ort fortgesetzt. 
 
Sollte der Erörterungstermin trotz vorliegender Einwendungen 
nicht stattfinden, wird dies rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Erörterungstermin auf 
Grund einer Ermessensentscheidung nach § 10 Abs. 6 BImSchG 
durchgeführt wird und die erhobenen Einwendungen auch bei 
Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
 Meppen, 26.03.2019 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
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148 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung des Landkreises 
Emsland für das Haushaltsjahr 2019 vom 
18.02.2019 

 
1. Haushaltssatzung: 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in 
seiner Sitzung am 18.02.2019 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 589.845.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 576.971.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 47.500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 47.500 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 566.817.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 542.833.200 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 54.547.800 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 130.871.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 792.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 621.365.600 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 674.496.700 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
57.307.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen  Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro 
festgesetzt. 

§ 5 
 
Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushalts-
jahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

39,0 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der 
Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindean-
teils an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer 
und von 90 % der Schlüsselzuweisungen für Gemein-
deaufgaben 

 
§ 6 

 
Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
im Sinne von § 117 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 
im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht überschreiten. 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 
1 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 
festgelegt. 
 
 Meppen, 18.02.2019 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Winter  
Landrat 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 119 Abs. 4 NKomVG sowie § 15 NFAG erforderlichen 
Genehmigungen sind durch das Nds. Ministerium für Inneres 
und Sport, Lavesallee 6, 30169 Hannover am 20.03.2019 unter 
dem Aktenzeichen – 32.15-10302/454 (2019) – erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01. April 2019 bis zum 09. April 2019 zur Einsichtnahme beim 
Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, im Kreis-
haus I, Zimmer 331 (I. Obergeschoss), öffentlich aus. 
 
 Meppen, 21. März 2019 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
149 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-

Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); Hermann Grote, 
Meppen  

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 03.01.2019 

 
Betreiber Grote KG 

Auf der Heide 21 
49716 Meppen 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Auf der Heide 21 
49716 Meppen 

Nr. und Bezeichnung gemäß 
der 4. BImSchV 

7.1.7.1 Mastschweinen (> 30kg 
Lebendgew.) mit 2 000 oder 
mehr Mastschweineplätze 

 
Fazit: 
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Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
 
 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./.  

Beseitigung bis 

 

 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zum 02.01.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
150 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-

Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); Franz-Josef Herme-
ling, Langen 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 18.02.2019 

 
Betreiber BE 2: Franz-Josef Hermeling 

BE 6-8: Franz-Josef und 
Petra Hermeling GbR 
Brookstr. 4 
49838 Langen 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Brookstr. 4 
49838 Langen 

Nr. und Bezeichnung gemäß der 
4. BImSchV 

7.1.11.1 gemischte Bestän-
de mit einem Wert von 100 
oder mehr der Summe der 
Nummern 7.1.1.1 ... 7.1.8.1 

 
Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
 
 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./. 

Beseitigung bis 

 

 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zum 17.02.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 

151 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-
Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); Lüken, Haren 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz  

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 09.01.2019 

 
Betreiber Stall 1:  

Josef Lüken GmbH & Co. KG 
Stall 2: Stefan Lüken 
Winkelstr. 2 
49733 Haren 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Winkelstr. 2 
49733 Haren 

Nr. und Bezeichnung gemäß 
der 4. BImSchV 

7.1.3.1 Mastgeflügel mit 40 000 
oder mehr Mastgeflügelplätze 

 
Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
 
 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./. 

Beseitigung bis 

 

 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zum 08.01.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
152 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-

Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); Wilhelm Munk, 
Lorup 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz  

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 15.01.2019 

 
Betreiber Wilhelm Munk (Stall 1) 

Munk GbR (Stall 2) 
 
Hilkenbrooker Straße 8 
26901 Lorup 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Hilkenbrooker Straße 
26901 Lorup 

Nr. und Bezeichnung gemäß 
der 4. BImSchV 

7.1.3.1 Mastgeflügel mit 40 000 
oder mehr Mastgeflügelplätze 

 
Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
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die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
 
 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./. 

Beseitigung bis 

 

 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zum 14.01.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
153 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-

Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); P & P Farmbetriebe 
GmbH, Farm Schöninghsdorf Bruteier, 
Twist 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 12.02.2019 

 
Betreiber P & P Farmbetriebe GmbH 

Farm Schöninghsdorf Bruteier 
Südstr. 144 
49767 Twist 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Südstr. 144 
49767 Twist 

Nr. und Bezeichnung gemäß 
der 4. BImSchV 

7.1.1.1 Hennen mit 40 000 
oder mehr Hennenplätzen 

 
Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
 
 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./. 

Beseitigung bis 

 

 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zu 11.02.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 

154 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-
Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); Raasch, Meppen 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 11.02.2019 

 
Betreiber Stall 1: Raasch GbR 

Stall 2: Dirk Raasch 
Jägerstr. 2 
49716 Meppen 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Jägerstr. 2 
49716 Meppen 

Nr. und Bezeichnung gemäß 
der 4. BImSchV 

7.1.3.1 Mastgeflügel mit 40 000 
oder mehr Mastgeflügelplätze 

 
Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
 
 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./. 

Beseitigung bis 

 
 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zum 10.02.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
155 Veröffentlichung des Ergebnisses der Vor-

Ort-Besichtigung von Tierhaltungsanlagen 
nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-
Richtlinie 2010-75/EU); Carsten Zurborn, 
Lehe 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach  
§ 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz  

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 31.01.2019 

 
Betreiber Carsten Zurborn (BE 1) 

Carsten und Elisabeth (BE 2) 
 
Devermühlen 12 
26892 Lehe 

Betriebsstandort (Adresse) 
 

Devermühlen 12 
26892 Lehe 

Nr. und Bezeichnung gemäß 
der 4. BImSchV 

7.1.3.1 Mastgeflügel mit 40 000 
oder mehr Mastgeflügelplätze 

 
Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel  
(schwerwiegender Verstoß gegen  
Genehmigungsauflagen) festgestellt,  
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  
innerhalb von sechs Monaten erfordern? Nein 
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Wenn ja, welche: 
 

Mängel 
./. 

Beseitigung bis 

 

 
Nachprüfungstermin, Datum:  
 
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens bis 
zum 30.01.2022 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
156 Bekanntmachung der Gemeinde Beesten; 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 
„Tierhaltung Krone“ mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan 

 
Der Rat der Gemeinde Beesten hat in seiner Sitzung am 
10.12.2018 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 
„Tierhaltung Krone“ mit den textlichen und gestalterischen Fest-
setzungen, dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 1 - 6), 
der Begründung inkl. Umweltbericht und den darüber hinaus 
vorliegenden Fachgutachten (Umweltverträglichkeitsstudie des 
Planungsbüros Stelzer, Freren, vom 22.05.2018, spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung des Planungsbüros Stelzer, Freren, 
vom 06.02.2018, immissionsschutztechnischer Bericht Nr. 
LGS9731.1+2/03 der Zech Ingenieurgesellschaft, Lingen, vom 
29.05.2018, zum Hofstandort „Krumme Straße“, immissions-
schutztechnischer Bericht Nr. LGS9731.1+2/01 der Zech Ingeni-
eurgesellschaft, Lingen, vom 26.03.2018, zum Außenstandort 
„Wilster Straße“) gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Geltungsbereich, der im nachstehenden Übersichtsplan 
schwarz umrandet dargestellt ist, splittet sich in zwei Teilberei-
che auf. Teilbereich 23.1 (rd. 1,59 ha) umfasst die Hofstelle 
Krone südlich der Krumme Straße und nördlich der Wilster Stra-
ße, Teilbereich 23.2 (ca. 1,18 ha) bezieht sich auf den Außen-
standort Krone nördlich der Wilster Straße bzw. westlich der 
namenlosen Gemeindestraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 23 „Tierhaltung Krone“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 23 „Tierhaltung 
Krone“ mit den textlichen und gestalterischen Festsetzungen, 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 1 - 6), der Begrün-
dung inkl. Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung gem. § 10a Abs. 1 BauGB liegen gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
ab sofort im Gemeindebüro in Beesten, Mühlenweg 2, 49832 
Beesten, während der Öffnungszeiten (donnerstags von 14:30 
Uhr bis 17:00 Uhr) und bei der Samtgemeindeverwaltung in 
Freren, Rathaus, Zimmer 213, während der Dienststunden (mon-
tags bis mittwochs von  8.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 
8.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Jedermann kann 
über den Inhalt dieses Bebauungsplans Auskunft verlangen. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 23 „Tierhaltung 
Krone“ mit den textlichen und gestalterischen Festsetzungen, 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 1 - 6), der Begrün-
dung inkl. Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung sind ergänzend auch im Internet unter www.freren.de -> 
Veröffentlichungen -> Bauleitplanung (rechtskräftige Bauleitplä-
ne) verfügbar und zusätzlich über das zentrale Internetportal des 
Landes Niedersachsen https://uvp.niedersachsen.de abrufbar. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 
bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird ferner darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Beesten geltend gemacht werden. Bei der Geltendmachung ist 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, darzulegen. 
 
 
 Beesten, 20.03.2019 
 

GEMEINDE BEESTEN 
 
Achteresch 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
157 Bekanntmachung der Samtgemeinde Fre-

ren; 51. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Samtgemeinde Freren (Darstel-
lung von Sonderbauflächen mit der 
Zweckbestimmung „Tierhaltung“ in der 
Gemeinde Beesten); hier: Teilbereich 51.1 

 
Der Landkreis Emsland hat die vom Rat der Samtgemeinde 
Freren in seiner Sitzung am 20.12.2018 beschlossene 51. Ände-
rung des Flächennutzungsplans - Teilbereich 51.1 - mit Verfü-
gung vom 12.03.2019 (Az.: 65-610-304-01/51) gem. § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der 51. Änderung des Flächennutzungs-
plans - Teilbereich 51.1 - umfasst die landwirtschaftliche Hofstel-
le Krone südlich der Krumme Straße und nördlich der Wilster 
Straße und hat eine Größe von rd. 3,50 ha. 
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Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die Genehmigung hiermit be-
kannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 51. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Samtgemeinde Freren - Teilbereich 51.1 - 
wirksam. 
 
Der geänderte Flächennutzungsplan mit der Begründung inkl. 
Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung nach § 
6a BauGB liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Fre-
ren, Markt 1, 49832 Freren, Zimmer 213, öffentlich aus und 
können dort während der Dienststunden (montags bis mittwochs 
von  8.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 18.00 
Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) eingesehen 
werden. Jedermann kann über den Inhalt dieser Flächennut-
zungsplanänderung Auskunft verlangen. 
 
Die vorgenannten Unterlagen sind ergänzend im Internet unter 
www.freren.de -> Veröffentlichungen -> Bauleitplanung (rechts-
kräftige Bauleitpläne) eingestellt und zusätzlich über das zentrale 
Internetportal des Landes Niedersachsen 
https://uvp.niedersachsen.de abrufbar. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde 
Freren geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen. 
 
 Freren, 19.03.2019 
 
SAMTGEMEINDE FREREN 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
158 Haushaltssatzung und Verkündung der 

Haushaltssatzung der Stadt Freren für das 
Haushaltsjahr 2019 

 
Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Freren in seiner 
Sitzung am 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 beschlossen: 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf 4.422.800 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 4.422.600 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 20.000 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  200 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf 4.086.600 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf 4.162.400 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 939.600 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 1.939.600 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 1.000.000 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 329.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 6.026.200 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 6.431.400 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
300.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 681.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushalts-
jahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 335 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer 335 v.H. 
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§ 6 
 
Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen 
gelten folgende Wertgrenzen: 
 

a) § 115 II Nr. 1 NKomVG  50.000,00 Euro 
b) § 115 II Nr. 2 NKomVG 15.000,00 Euro  
c) § 117 I 2 NKomVG  5.000,00 Euro 
d) §   12 I KomHKVO 20.000,00 Euro 
e) §   19 IV 1 KomHKVO  4.000,00 Euro 
f) für Rückstellungen und Abgrenzungen 500,00 Euro 

 
Freren, 18.12.2018 

 
STADT FREREN 

 
Prekel Ritz 
Bürgermeister Stadtdirektor 
 
 
Verkündung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Freren für das 
Haushaltsjahr 2019 wird hiermit verkündet. 
 
Die gemäß § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) erforderlichen Genehmigungen 
sind durch den Landkreis Emsland am 13.03.2019 – Az.: 202-15-
2/10 – erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im 
Anschluss an diese Verkündung an sieben Werktagen (außer 
samstags) in der Zeit vom 01.04.2019 bis 09.04.2019 im Rat-
haus der Samtgemeinde Freren, Zimmer 305, Markt 1 in 49832 
Freren während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
aus. 
 

Freren, 14.03.2019 
 
STADT FREREN 
Der Stadtdirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
159 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Gees-
te für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Geeste in der Sitzung 
am 31.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  16.179.200,-- Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 16.415.100,-- Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge  225.700,-- Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  25.000,-- Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 15.641.100,-- Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit    14.891.800,-- Euro 

2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 3.366.500,-- Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 3.712.400,-- Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0,-- Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 408.700,-- Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 19.007.600,-- Euro 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 19.012.900,-- Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
388.500,-- Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000,-- Euro festge-
setzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer 350 v.H. 

 
 Geeste, 31.01.2019 
 

GEMEINDE GEESTE 
Höke 
Bürgermeister 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1  Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2  Die nach § 119 Abs.4 NKomVG erforderliche Genehmi-

gung ist durch den Landkreis Emsland am 15.03.2019 un-
ter dem Aktenzeichen 202 erteilt worden. 

 
2.3  Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 

NKomVG in der Zeit vom 04.04.2019 bis zum 12.04.2019 
im Rathaus der Gemeinde Geeste, Zimmer B 2, Am Rat-
haus 3, 49744 Geeste-Dalum, während der Öffnungszeiten 
zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

 
 Geeste, 21.03.2019 
 
GEMEINDE GEESTE 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Hanenkamp 
 

-------------------------------------------------- 
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160 Amtliche Bekanntmachung der Stadt 
Haren (Ems); Bebauungsplan Nr. 04-21/9 
„Industriepark zwischen Hünteler Straße 
und B 70, Teil I – 9. Änderung“, Ortschaft 
Emmeln 

 
Der Rat der Stadt Haren (Ems) hat am 18.12.2018 den Bebau-
ungsplan „Industriepark zwischen Hünteler Straße und B 70, Teil 
I – 9. Änderung“, Ortschaft Emmeln, nebst Begründung als 
Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes ist in dem nachstehenden Übersichtsplan schwarz um-
randet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. Bebauungsplan nebst 
Begründung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Kraft.  
 
Der o. g. Bebauungsplan nebst Begründung kann im Rathaus 
der Stadt Haren (Ems), Neuer Markt 1, 49733 Haren (Ems), 
ein¬gesehen werden. Der in Kraft getretene Bebauungsplan 
nebst Begründung wird gemäß § 10a Abs. 2 BauGB in das 
Internet eingestellt und kann auch auf der Homepage der Stadt 
Haren (Ems) unter 
http://www.haren.de/leben_und_wohnen/geodaten_b-
plaene/geographisches_informationssystem.html heruntergela-
den werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 
bis 42 BauGB und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendma-
chung wird hingewiesen.  

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften unbeachtlich wird, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Haren (Ems), Neuer 
Markt 1, 49733 Haren (Ems) geltend gemacht wird. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung von Vorschriften begründen soll, ist 
darzulegen.   
 
 Haren (Ems), 19.03.2019 
 
STADT HAREN (EMS) 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
161 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Len-
gerich für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lengerich in der 
Sitzung am 13. März 2019 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 beschlossen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  3.501.900 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 3.403.800 € 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge  43.600 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 € 
 
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit auf  3.271.200 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- 
 tätigkeit auf  2.897.200 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  1.941.200 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  2.985.000 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  700.000 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  8.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen  

des Finanzhaushaltes 5.912.400 € 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen  

des Finanzhaushaltes 5.890.200 € 
 

§ 2  
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 700.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 545.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 

2.  Gewerbesteuer 320 v. H. 
 

§ 6 
 
(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG  gelten 

Beträge bis zu 2.500 €. 
 
(2) Von erheblicher finanzielle Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 

1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 
500.000 €. 

 
 Lengerich, 13.03.2019 
 

GEMEINDE LENGERICH 
 
Wübbe 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Meppen am 
21.03.2019 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01.04.2019 bis 10.04.2019 zur Einsichtnahme in der Samtge-
meindeverwaltung, Zimmer 208, Mittelstraße 15 in 49838 Lenge-
rich öffentlich aus. 
 
 Lengerich, 21.03.2019 
 
GEMEINDE LENGERICH 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
162 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Samtgemeinde 
Lengerich für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lengerich in der 
Sitzung am 6. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 beschlossen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1.1  der ordentlichen Erträge auf  5.195.800 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 4.969.200 € 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge  0 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 € 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf  5.325.700 € 
2.2  der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf  4.865.300 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  1.373.700 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  2.726.900 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierung- 
 stätigkeit auf     340.000 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf     161.200 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich:  
 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen  
 des Finanzhaushaltes 7.039.400 € 
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
 des Finanzhaushaltes 7.753.400 € 
 

§ 2  
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 340.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 887.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das 
Haushaltsjahr 2019 auf 28 % der Steuerkraftzahlen der Grund-
steuer A, Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer und des Anteils an der Umsatz-
steuer festgesetzt. 
 

§ 6 
 

(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 
Beträge bis zu 5.000 €. Im Sinne von unerheblich gelten 
gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen, die sich auf innere Verrechnungen dieses 
Haushaltes beziehen oder auf über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang er-
stattet werden. 

 
(2) Von erheblicher finanzielle Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 

1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 
500.000 €. 

 
 Lengerich, 06.02.2019 
 

SAMTGEMEINDE LENGERICH 
 

Lühn 
Samtgemeindebürgermeister  
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019  
wird  öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) sowie § 15 Abs. 6 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) in Verbin-
dung mit § 111 Abs. 3 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Mep-
pen am 21.03.2019 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01.04.2019 bis 10.04.2019 zur Einsichtnahme in der Samtge-
meindeverwaltung, Zimmer 208, Mittelstraße 15 in 49838 Lenge-
rich öffentlich aus. 
 
 Lengerich, 21.03.2019 
 
SAMTGEMEINDE LENGERICH 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
163 Neufassung der Satzung der Stadt Lingen 

(Ems) über Parkgebühren (Parkgebühren-
ordnung) in der Fassung vom 21.03.2019 

 
Inhaltsverzeichnis 
 Seite 
 
§ 1 Gegenstand der Erhebung der Parkgebühr 2 
§ 2 Parkgebühren 2 
§ 3 Elektrisch betriebene Fahrzeuge 3 
§ 4 Carsharing 4 
§ 5 Inkrafttreten 4 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58  des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Niedersächsisches GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 
113), in Verbindung mit § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgeset-
zes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.03.2003 (BGBl. I S. 310), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2251), hat der Rat der 
Stadt Lingen (Ems) in seiner Sitzung am 21.03.2019 beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 

Gegenstand der Erhebung der Parkgebühr 
 
Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
im Geltungsbereich von Parkscheinautomaten durch Beschilde-
rung als gebührenpflichtig gekennzeichnet ist, werden Gebühren 
nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben.  
 
Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung können außer am 
Parkscheinautomaten auch über weitere zugelassene Systeme 
zur Bezahlung von Parkgebühren entrichtet werden. Die Gebüh-
renpflicht auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen beginnt werk-
tags um 08:00 Uhr  und endet werktags um 18:00 Uhr. 
Während der übrigen Zeiten ist das Parken gebührenfrei.  
 

§ 2 
 

Parkgebühren 
 
1. Für die Parkplätze innerhalb des städtischen Ringes (Ab-

grenzung: Konrad-Adenauer-Ring, Wilhelmstraße, Bernd-
Rosemeyer-Straße), den Parkplatz Johannes-Meyer-
Straße/Konrad-Adenauer-Ring und den Parkplatz „Alter Gü-
terbahnhof“, Bernd-Rosemeyer-Straße, betragen die Gebüh-
ren:  

Dauer Gebühr  
1. bis 8. angefangene ½ Stunde 0,50 € 
je weitere angefangene Stunde 0,50 € 
Tageshöchstsatz  6,00 €  
 
2. Für alle übrigen Parkplätze im Stadtgebiet einschließlich der 

Parkbuchten an den zu (1.) genannten drei Abgrenzungs-
straßen betragen die Gebühren: 

 
Dauer Gebühr  
je angefangene Stunde 0,50 € 
Tageshöchstsatz 5,00 € 
 
Dauerparker zahlen auf Parkplätzen innerhalb des städtischen 
Ringes 40,00 € pro Monat und außerhalb des städtischen Ringes 
30,00 € pro Monat. 
 
Die Vergabe eines Dauerparkplatzes erfolgt nach Verfügbarkeit 
unter dem Vorbehalt einer Kündigungsfrist von 4 Wochen.  
 
3 a.  Für die Benutzer der Bundesbahn (Bahnpendler) besteht 

eine Sonderregelung. Auf dem Bahnhofsgelände ist für die-
sen Personenkreis ein Sonderparkplatz ausgewiesen. Die-
ser Parkplatz darf nur in Verbindung mit einem gültigen 
Fahrausweis benutzt werden. Beim Kauf eines Fahraus-
weises wird nach Verfügbarkeit auf der Grundlage der 
nachfolgend genannten Tarife eine Parkerlaubnis ausge-
stellt.  

 
 Dauer Gebühr  
 Tageskarte  1,50 € 
 Wochenkarte 4,50 € 
 Monatskarte 8,00 € 
 
3 b.  Eine weitere Sonderregelung besteht für die Parkbucht in 

der Poststraße. Um möglichst vielen Postkunden einen 
Parkplatz anbieten zu können, wird folgender Tarif einge-
führt: 

 
 Dauer Gebühr  
 Je angefangene 6 Minuten 0,10 € 
 Höchstparkdauer 30 Minuten   
 
3 c. Sofern der Benutzer die bargeldlose Zahlvariante des 

Handyparkens wählt, muss kein Parkschein gelöst werden 
und es besteht die Möglichkeit der minutengenauen Ab-
rechnung. Die Gebühr wird dabei anteilig je angefangene 
Minuten berechnet und auf volle Centbeträge aufgerundet. 

 
3 d. Auf dem Parkplatz 1 Bahnhof gibt es eine gebührenfreie 

Parkzeit von 30 Minuten. Eine sog. „Brötchentaste“ ist am 
Parkscheinautomaten eingerichtet. Ein mit der sog. „Bröt-
chentaste“ gelöster „Nullparkschein“ gilt als bezahlter Park-
schein. 

 
3 e. Bei der Nutzung von sog. Komfortparkplätzen (XXL-

Parkplatz) ist das 1 ½ fache der zuvor genannten Parkge-
bühren zu entrichten. Die entsprechend eingerichtete Taste 
am Parkscheinautomaten ist zu bedienen.  

 
§ 3 

 
Elektrisch betriebene Fahrzeuge 

 
1. Fahrzeuge im Sinne des § 9a der Fahrzeug-

Zulassungsverordnung  –(FZV) vom 03.02.2011 (BGBl. I S. 
139), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
31.07.2017 (BGBl. I S. 3090), können auf allen gebühren-
pflichtigen Stellplätzen im öffentlichen Straßenraum während 
der gebührenpflichtigen Zeit gebührenfrei parken. Die gebüh-
renfreie Parkdauer ist auf die Höchstparkdauer bzw. maximal 
4 Stunden beschränkt. 
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2.  Die Fahrzeuge müssen bei der Nutzung der Parkregelung mit 
einer der folgenden Kennzeichnungsarten versehen sein: 

 
- Fahrzeuge mit einem Kennzeichen für elektrisch betriebene 

Fahrzeuge nach § 9a Absatz 1 FZV (E-Kennzeichen) 
- Fahrzeuge mit einer Plakette für elektrisch betriebene Fahr-

zeuge nach § 9a Absatz 4 FVZ (Fahrzeuge im Sinne des § 
9a Absatz 1 FZV, die aus einem Herkunftsstaat, der nicht die 
Bundesrepublik Deutschland ist, stammen) 

 
3. Die Nutzung der Parkregelung für elektrisch betriebene Fahr-

zeuge verpflichtet zur Auslage einer Parkscheibe. 
 

§ 4 
 

Carsharing 
 
Carsharingfahrzeuge im Sinne des § 2 des Gesetzes zur Bevor-
rechtigung des Carsharing (CsgG) vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 
2230) können eine Dauerparkkarte zu einem reduzierten Preis 
von 240,00 € im Jahr erhalten (12*20,00 €). Die Dauerparkkarte 
gilt für alle städtischen Parkplätze mit Parkautomatenregelung 
und kann zum zeitlich unbegrenzten Parken genutzt werden.  
 

§ 5 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die 
Satzung vom 24.04.2013 in der Fassung vom 26.10.2017 wird 
außer Kraft gesetzt. 
 
 Lingen (Ems), 25.03.2019 
 

STADT LINGEN 
 
Dieter Krone  
Oberbürgermeister  
 

-------------------------------------------------- 
 
 
164 Haushaltssatzung und Verkündung der 

Haushaltssatzung der Gemeinde Messin-
gen für das Haushaltsjahr 2019 

 
Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Messingen 
in seiner Sitzung am 06.02.2019 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf 1.032.000 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen  
 auf 1.050.600 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
2.1  der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit 987.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit 1.002.600 Euro 

2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 486.200 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 922.700 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 1.474.000 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 1.925.300 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 164.400 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushalts-
jahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 335 v.H. 
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer 335 v.H. 

 
§ 6 

 
Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen 
gelten folgende Wertgrenzen: 
 

a) § 115 II Nr. 1 NKomVG  30.000,00 Euro 
b) § 115 II Nr. 2 NKomVG 10.000,00 Euro  
c) § 117 I 2 NKomVG  5.000,00 Euro 
d) §   12 I KomHKVO 15.000,00 Euro 
e) §   19 IV I KomHKVO  2.500,00 Euro 
f) für Rückstellungen und Abgrenzungen 500,00 Euro 

 
Messingen, 06.02.2019 

 
GEMEINDE MESSINGEN 

 
Mey 
Bürgermeister 
 
 
Verkündung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Messingen für 
das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im 
Anschluss an diese Verkündung an sieben Werktagen (außer 
samstags) in der Zeit vom 01.04.2019 bis 09.04.2019 im Rat-
haus der Samtgemeinde Freren, Zimmer 305, Markt 1 in 49832 
Freren während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
aus. 
 

Messingen, 14.03.2019 
 
GEMEINDE MESSINGEN 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
165 Bekanntmachung der Verordnung über die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung im Gebiet der Samtge-
meinde Nordhümmling (Gefahrenabwehr-
verordnung) 

 
Aufgrund der §§ 1 und 55 Abs. 1 Nr. 1 des Nieders. Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 
9), zuletzt geändert am 16.05.2018 (Nds. GVBl S. 66), hat der 
Rat der Samtgemeinde Nordhümmling in seiner Sitzung am 
21.03.2019 folgende Verordnung beschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Begriffsbestimmungen 
§ 3  Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
§ 4  Tiere 
§ 5  Eisflächen 
§ 6  Öffentliches Baden und Schwimmen 
§ 7  Offene Feuer im Freien 
§ 8  Hausnummern 
§ 9  Spielplätze 
§ 10  Wahrung der Nacht- und Mittagsruhe 
§ 11  Besondere Bestimmung 
§ 12  Ausnahmen 
§ 13  Ordnungswidrigkeiten 
§ 14  Geltungsdauer 
§ 15  Inkrafttreten 
 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 
Diese Verordnung gilt im Gebiet der Samtgemeinde Nordhümm-
ling.  
 
§ 2 – Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
 
(1) Öffentliche Flächen: 

Alle Straßen, Fahrbahnen, Wege, Plätze, Markt- und Park-
plätze, Brücken, Durchfahrten, Durchgänge, Tunnel, Über- 
und Unterführungen, Geh- und Radwege, Fußgängerzonen, 
Treppen, Hauszugangswege und  -durchgänge, Rinnsteine, 
Regenwassereinläufe, Durchlässe, Dämme, Böschungen, 
Stützmauern, Trenn-, Seiten, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
Verkehrsinseln oder sonstige Flächen, ohne Rücksicht auf ih-
ren Ausbauzustand, soweit sie für den öffentlichen Verkehr 
benutzt werden; dies gilt auch, wenn sie in Anlagen liegen 
oder im Privateigentum stehen. 

(2) Öffentliche Anlagen: 
Alle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden oder allge-
mein zugänglichen Waldungen, Park- und Grünanlagen, 
Grillplätze, Erholungsanlagen, Schutzhütten, Pavillons, Ge-
wässer- und Uferanlagen, Badeanlagen, Friedhöfe, Schulhö-
fe, Bedürfnisanlagen, Bushaltestellen, Buswartehallen, Sport-
plätze, Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Bau-
lichkeiten, Kunstgegenstände, Standbilder und Plastiken, 
auch dann, wenn für das Betreten oder die Benutzung Ge-
bühren oder Eintrittsgelder erhoben werden und ohne Rück-
sicht auf die Eigentumsverhältnisse. 

(3) Spielplätze 
Sand- und Gerätespielplätze, Skatebordbahnen, Ballspiel-
plätze (Bolzplätze). 

(4) Werktage: 
von Montag bis Samstag (einschließlich). 

 
§ 3 – Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
 
(1) Es ist verboten 

a) Straßenlaternen, Lichtmasten, Masten der Fernmeldelei-
tungen, Feuermelder, Notrufanlagen, Brunnen, Bäume, 
Kabelverteilerschächte sowie sonstige Anlagen und 
Bauwerke, die der Wasser- und Energieversorgung, Ab-
fallentsorgung, Wertstofferfassung sowie dem Fernmel-
dewesen dienen sowie Schutzhütten, Buswartehallen, 
Pavillons u.ä. zu erklettern und Sperrvorrichtungen zu 
überwinden. 

b) Hydranten zu verdecken und Schachtdeckel, Einläufe 
und Abdeckungen von Versorgungsanlagen und Kanä-
len in Straßen und Anlagen zu verstopfen, zu verunreini-
gen und unbefugt zu öffnen. 

c) Plakate, Schilder, Tafeln usw. unbefugt an Gebäuden, 
Bäumen , Einfriedungen, Masten, Bänken, Bushaltestel-
len, Verteilerkästen usw. anzubringen. Gleiches gilt für 
das unbefugte Bekleben, Bemalen, Beschmieren oder 
Beschreiben dieser Objekte. 

(2) An Verkaufsstellen und Warenautomaten an öffentlichen 
Straßen und Anlagen hat der Betreiber geeignete Abfallbehäl-
ter aufzustellen und bei Bedarf zu entleeren. 

(3) Eiszapfen an Gebäudeteilen, Schneeüberhänge und auf 
Dächern liegende Schneemassen, die eine Gefahr für Perso-
nen oder Sachen bilden, sind zu entfernen. 

 
§ 4 – Tiere 
 
(1) Haustiere sind so zu halten, dass sie nicht durch anhaltendes 

oder häufiges Bellen, Heulen oder ähnliche Geräusche die 
Bewohner in ihrer Ruhe stören. Die besonderen Belange der 
Landwirtschaft bleiben hiervon unberührt. 

(2) Stalltiere sind so zu halten, dass die Bewohner des Grund-
stücks und die Nachbarschaft nicht über das ortsüblich ver-
tretbare Maß durch übliche Gerüche, laute Geräusche oder 
Ungeziefer beeinträchtigt werden. Auf die vorrangigen Rege-
lungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird hinge-
wiesen; soweit diese zur Geltung kommen. 

(3) Hundehalter und Hundehalterinnen oder die mit der Führung 
und Beaufsichtigung von Hunden Beauftragten sind verpflich-
tet, zu unterbinden, dass der Hund 
a) außerhalb ausbruchsicherer Grundstücke unbeaufsich-

tigt herumläuft, 
b)  Personen oder Tiere gefährdend anspringt oder anfällt, 
c) öffentliche Verkehrsflächen oder Anlagen mit Kot verun-

reinigt oder beschädigt. 
(4) Bissige und bösartige Hunde müssen auf der Straße und 

allen anderen öffentlich zugänglichen Orten stets an einer 
geeigneten Leine geführt werden und einen geeigneten 
Maulkorb tragen, der das Beißen sicher verhindert. 

(5) Innerhalb der Ortschaften (Gebiete gem. §§ 30 und 34 Bau-
gesetzbuch), an sonstigen öffentlichen Orten sowie bei öffent-
lichen Veranstaltungen sind Hunde an einer kurzen Leine zu 
führen. Auf Spielplätze,  Schulhöfe und Friedhöfe dürfen 
Hunde nicht mitgenommen werden. Das gilt nicht für Blinden-
hunde, wenn sie blinde Personen in diese Bereiche führen. 
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(6) Bei Verunreinigungen öffentlicher Verkehrsflächen und öffent-
licher Anlagen durch Tiere sind die Tierhalter bzw. die mit der 
Führung beauftragen Personen zur unverzüglichen Säube-
rung verpflichtet. Diese Reinigungspflicht geht der des sonst 
Verpflichteten vor.  

(7) Das Füttern von wildlebenden Tauben ist im Samtgemeinde-
gebiet verboten. 

(8) Es ist verboten, an frei zugänglichen Gewässern Wasservö-
gel zu füttern. 

 
§ 5 – Eisflächen 
 
Das Betreten oder Befahren von Eisflächen öffentlicher Gewäs-
ser im Samtgemeindegebiet und die Benutzung dieser Eisflä-
chen zum Eissport ist verboten, soweit nicht durch die Samtge-
meinde oder die jeweilige Mitgliedsgemeinde eine Ausnahme 
nach § 12 dieser Verordnung erteilt wird. 
 
§ 6 – Öffentliches Baden und Schwimmen 
 
Das Baden und Schwimmen in öffentlichen kommunalen Ge-
wässern ist untersagt, sofern dies nicht ausdrücklich durch den 
Eigentümer bzw. den Nutzungsberechtigten erlaubt wird. 
 
§ 7 – Offene Feuer im Freien 
 
(1) Das Anlegen und Unterhalten von Lager- und anderen offe-

nen Feuern ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen bedürfen 
der schriftlichen Genehmigung durch die Samtgemeinde.  
Diese Genehmigung ersetzt nicht die Zustimmung des Verfü-
gungsberechtigten bzw. des Eigentümers des Grundstücks, 
auf dem das Feuer abgebrannt werden soll. Offene Feuer, die 
durch andere gesetzliche Regelungen verboten oder gestattet 
sind, bleiben von dieser Regelung unberührt. 

(2) Jedes zugelassene Feuer im Freien ist dauernd durch min-
destens eine erwachsene Person zu beaufsichtigen. Vor Ent-
zündung des Feuers muss sichergestellt sein, dass sich keine 
Menschen oder Tiere im aufgeschichteten  Brennmaterial 
aufhalten. Bevor die Feuerstelle verlassen wird, ist diese voll-
ständig abzulöschen. Die Verantwortlichen haben sich von 
der vollständigen Löschung aller möglichen Entzündungs-
quellen zu überzeugen. Des Weiteren sind die bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften, bei Brauchtumsfeuern zusätz-
lich die kommunalen Regelungen, die in der Genehmigung 
aufgeführt sind, einzuhalten. 

(3) Das Abbrennen von Osterfeuern als  Brauchtumsfeuer  ist 
zulässig.  Das Abbrennen ist entweder am Ostersamstag o-
der am Ostersonntag in der Zeit von 14.00 – 24.00 Uhr er-
laubt. Das Osterfeuer ist mindestens 14 Tage vorher bei der 
Samtgemeinde mittels Anzeigeformular anzuzeigen. Nach 
diesem Termin angezeigte Osterfeuer werden nicht mehr ge-
nehmigt. 

 
§ 8 – Hausnummern 
 
(1) Die in Verbindung mit § 126 Baugesetzbuch von der Samt-

gemeinde festgesetzte Hausnummer ist vom Grundstücksei-
gentümer / von der Grundstückseigentümerin innerhalb von 
14 Tagen nach den Absätzen 2-5 anzubringen. Die Haus-
nummer ist auf eigene Kosten zu beschaffen; dies gilt auch 
für den Fall, dass eine Änderung der Hausnummer erfolgt 
(Neunummerierung).  

(2) Die Hausnummer muss sich deutlich vom Hintergrund abhe-
ben. Es sind beschriftete Schilder, erhabene Ziffern oder 
Hausnummernleuchten zu verwenden. Die Nummernschilder 
müssen mindestens 10 x 10 cm groß  und die Ziffern mindes-
tens 7 cm hoch sein. Die Hausnummer muss ständig lesbar 
erhalten bleiben; sie darf nicht durch Bewuchs oder Vorbau-
ten verdeckt sein. 

(3) Die Hausnummer ist straßenseitig am Hauptgebäude deutlich 
sichtbar in einer Höhe von 2 m bis 2,50 m anzubringen.  Die 
Anbringung hat grundsätzlich unmittelbar neben dem Haus-
eingang (Haupteingang) zu erfolgen. Bei Eckgrundstücken ist 
für die Anbringung maßgebend, welcher Verkehrsfläche 
(Straße) das Grundstück zugeordnet worden ist. In diesem 
Fall ist die Hausnummer in gleicher Höhe an der der Ver-
kehrsfläche zugeordneten Seite des Grundstücks anzubrin-
gen. 

(4) Befindet sich der Hauseingang an der Seite oder an der 
Rückseite des Gebäudes, so muss die Hausnummer an der 
Vorderseite des Gebäudes und zwar unmittelbar an der dem 
Hauseingang nächstliegenden Ecke des Gebäudes ange-
bracht werden. Gleiches gilt sinngemäß für Eckgrundstücke 
gem. Abs. 3, Satz 3 und 4. Liegt das Hauptgebäude mehr als 
10 m hinter der Grundstücksgrenze und ist das Gebäude 
durch eine Einfriedigung von der Straße her abgeschlossen, 
so ist die Hausnummer zur Straße hin deutlich sichtbar auch 
am Grundstückseingang anzubringen. Gleiches gilt sinnge-
mäß für Eckgrundstücke gem. Abs. 3, Satz 3 und 4. In die-
sem Fall ist die Hausnummer jedoch an der der Verkehrsflä-
che zugeordneten Grundstücksgrenze anzubringen. Für die 
Anbringung gilt Satz 1 sinngemäß.  

(5) Bei Änderung der Hausnummer (Neunummerierung) ist der 
Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin ver-
pflichtet, die neue Hausnummer entsprechend den Vorschrif-
ten der Absätze 1-4 anzubringen. Die alte Hausnummer ist so 
durchzustreichen, dass sie noch lesbar bleibt. Nach Ablauf 
eines Jahres ist die alte Hausnummer zu entfernen. 

 
§ 9 – Spielplätze 
 
(1) Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist es auf Spielplät-

zen verboten,  
a) gefährliche Gegenstände oder Stoffe mitzubringen; 
b) Glas jeglicher Art, Metallteile, Dosen oder andere Sa-

chen und Gegenstände zu zerschlagen, einzugraben 
oder fortzuwerfen; 

c) mit Fahrzeugen aller Art zu fahren. Hiervon ausgenom-
men sind Kinderfahrräder, Kinderroller und Kinderdreirä-
der oder ähnliche Fahrzeuge sowie elektrische Kranken-
fahrstühle sowie Fahrzeuge zur Pflege der Anlagen; 

d) alkoholische Getränke zu verzehren. 
(2) Vorhandene Hinweisschilder/Hinweistafeln sind zu beachten. 
 
§ 10 – Wahrung der Nacht- und Mittagsruhe 
 
(1) An Werktagen in der Zeit von 13.00 – 15.00 Uhr von 20.00 – 

bis 07.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen sind Tätigkeiten 
verboten, die die Ruhe anderer stören. 

(2) Motorgetriebene Rasenmäher und Gartengeräte dürfen an 
Werktagen in der Zeit von 13.00 – 15.00 Uhr und von 20.00 – 
07.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht betrieben 
werden, sofern sie die in der 8. Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Rasenmäherlärm-
Verordnung – 8. BImschV) zulässigen Geräuschemmissions-
werte überschreiten. 

(3) Ausgenommen von der Regelung des § 9 Abs. 1 sind unauf-
schiebbare geräuschintensive Arbeiten gewerblicher Art so-
wie für Arbeiten, die im öffentlichen Interesse durchgeführt 
werden  

 
§ 11 – Besondere Bestimmung 
 
(1) Es ist untersagt, in öffentlichen Anlagen zu übernachten, zu 

lärmen oder Trinkgelage zu veranstalten sowie Bänke zum 
Liegen und Schlafen zu nutzen. 

(2) Das Betreten der Uferbereiche der öffentlichen Seen und 
Teiche im Samtgemeindegebiet mit Getränkeflaschen,- dosen 
und –gläsern jeglicher Art zum Zwecke des sofortigen Ver-
zehrs dieser Getränke und das Veranstalten von Trinkgela-
gen ist verboten. 

 
§ 12 – Ausnahmen 
 
Die Samtgemeinde, im Falle des § 5 auch die jeweilige Mit-
gliedsgemeinde, kann von den Vorschriften dieser Verordnung in 
begründeten Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag Ausnah-
men zulassen. Die Ausnahmegenehmigung ist grundsätzlich 
schriftlich zu erteilen; sie ist jederzeit den berechtigten Personen 
auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen. Ausnahmen nach § 
5 dieser Verordnung bedürfen nicht der Schriftform. 
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§ 13 – Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig nach § 59 Abs. 1 Nds. SOG handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig    entgegen  
• § 3 Abs. 1 Buchstabe a) Straßenlaternen, Lichtmasten, 

Masten der Fernmeldeleitungen, Feuermelder, Notrufan-
lagen, Brunnen, Bäume, Kabelverteilerschächte sowie 
sonstige Anlagen und Bauwerke, die der Wasser- und 
Energieversorgung, Abfallentsorgung Wertstofferfassung 
sowie dem Fernmeldewesen dienen, Schutzhütten, 
Buswartehallen,  Pavillons u.ä. erklettert und Sperrvor-
richtungen überwindet; 

• § 3 Abs. 1 Buchstabe b) Hydranten verdeckt oder 
Schachtdeckel, Einläufe und Abdeckungen von Versor-
gungsanlagen und Kanälen in Straßen und Anlagen ver-
stopft, verunreinigt oder unbefugt öffnet; 

• § 3 Abs. 1 Buchstabe c) Plakate, Schilder, Tafeln usw. 
unbefugt an Gebäuden, Bäumen, Einfriedungen, Mas-
ten, Bänken, Bushaltestellen, Verteilerkästen usw. an-
bringt oder unbefugt beklebt, bemalt, beschmiert oder 
beschreibt; 

• § 3 Abs. 2 als Betreiber an Verkaufsstellen und Waren-
automaten an öffentlichen Straßen und Anlagen keine 
geeigneten Abfallbehälter aufstellt und bei Bedarf ent-
leert; 

• § 3 Abs. 3 Eiszapfen an Gebäudeteilen, Schneeüber-
hänge und auf Dächern liegende Schneemassen, die ei-
ne Gefahr für Personen und Sachen bilden, nicht ent-
fernt; 

• § 4 Abs. 1 Haustiere so hält, dass sie durch anhaltendes 
oder häufiges Bellen, Heulen oder ähnliche Geräusche 
die Bewohner in ihrer Ruhe stören; 

• § 4 Abs. 2 Stalltiere so hält, dass die Bewohner des 
Grundstücks und die Nachbarschaft über das ortsübliche 
vertretbare Maß durch üble Gerüche, laute Geräusche 
oder Ungeziefer beeinträchtigt werden; 

• § 4 Abs. 3 als Hundehalter und Hundehalterin oder die 
mit der Führung oder Beaufsichtigung von Hunden Be-
auftragten es nicht unterbindet, dass der Hund  außer-
halb ausbruchsicherer Grundstücke unbeaufsichtigt her-
umläuft, Personen oder Tiere gefährdend anfällt oder 
anspringt, öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen mit 
Kot verunreinigt oder beschädigt;  

• § 4 Abs. 4 bissige und bösartige Hunde auf der Straße 
und an allen anderen öffentlich zugänglichen Orten nicht 
stets an einer geeigneten Leine  führt und nicht mit ei-
nem geeigneten Maulkorb versieht, der das Beißen si-
cher verhindert; 

• § 4 Abs. 5 innerhalb der Ortschaften (Gebiete gem. §§ 
30 und 34 Baugesetzbuch), an sonstigen öffentlichen Or-
ten sowie bei öffentlichen Veranstaltungen Hunde nicht 
an einer kurzen Leine führt oder auf Spielplätze, Schul-
höfe und Friedhöfe mitnimmt;  

• § 4 Abs. 6 Verunreinigungen öffentlicher Verkehrsflä-
chen und öffentlicher Anlagen durch Tiere als Tierhalter 
bzw. als mit der Führung beauftragte Person  nicht un-
verzüglich säubert; 

• § 4 Abs. 7 wildlebende Tauben im Samtgemeindegebiet 
füttert; 

• § 4 Abs. 8 an frei zugänglichen Gewässern Wasservögel 
füttert; 

• § 5 ohne Ausnahmegenehmigung Eisflächen öffentlicher 
Gewässer im Samtgemeindegebiet betritt oder befährt 
sowie Eissport betreibt; 

• § 6 ohne Erlaubnis des Eigentümers bzw. Nutzungsbe-
rechtigten in öffentlichen kommunalen Gewässern badet 
oder schwimmt; 

• § 7 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung Lager- und 
andere offene Feuer anlegt und unterhält;  

• § 7 Abs. 2 zugelassene Feuer im Freien nicht dauernd 
mindestens durch eine erwachsene Person beaufsich-
tigt, vor Entzündung des Feuers nicht sicherstellt, dass 
sich keine Menschen oder Tiere im aufgeschichteten 
Brennmaterial aufhalten, vor Verlassen der Feuerstelle 
diese nicht vollständig ablöscht, als Verantwortlicher sich 
nicht von der vollständigen Löschung aller möglichen 
Entzündungsquellen überzeugt hat, die bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften, bei Brauchtumsfeuern 
zusätzlich die kommunalen Regelungen, die in der Ge-
nehmigung aufgeführt sind, nicht einhält; 

• § 7  Abs. 3 Osterfeuer nicht anzeigt oder außerhalb der 
erlaubten Tage und Zeiten abbrennt; 

• § 8 Abs. 1-4 als Grundstückseigentümer / als Grund-
stückseigentümerin die von der Samtgemeinde festge-
setzte oder geänderte Hausnummer nicht oder nicht 
rechtzeitig an der dafür vorgesehenen Stelle am Gebäu-
de anbringt und nicht der Verpflichtung nachkommt, die 
Hausnummer ständig lesbar zu erhalten; 

• § 8 Abs. 5 bei Änderung der Hausnummer (Neunumme-
rierung) die neue Hausnummer nach den Absätzen 1 - 4 
nicht anbringt und die alte Hausnummer nicht so durch-
streicht, dass sie noch lesbar bleibt;  

• § 9 Abs. 1 auf Spielplätzen gefährliche Gegenstände o-
der Stoffe mitbringt, Glas jeglicher Art, Metallteile, Dosen 
oder andere Sachen und Gegenstände zerschlägt, ein-
gräbt  oder fortwirft , mit nicht zulässigen Fahrzeugen 
fährt oder alkoholische Getränke verzehrt; 

• § 9 Abs. 2 auf Spielplätzen vorhandene Hinweisschil-
der/Hinweistafeln nicht beachtet; 

• § 10 Abs. 1 an Werktagen in der Zeit von 13. 00 – 15.00 
Uhr und von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr   sowie an Sonn- 
und Feiertagen Tätigkeiten ausübt, die die Ruhe anderer 
stört; 

• § 10 Abs. 2 an Werktagen in der Zeit von 13.00 – 15.00 
Uhr und von 20.00 – 07.00 Uhr sowie an Sonn- und Fei-
ertagen motorgetriebene Rasenmäher und Gartengeräte 
betreibt, die die der Rasenmäherlärm-Verordnung –- 8. 
BImschV –  zulässigen Grenzwerte überschreiten; 

• § 11 Abs. 1 in öffentlichen Anlagen übernachtet, lärmt 
und Trinkgelage veranstaltet oder Bänke zum Liegen 
oder Schlafen nutzt; 

• § 11 Abs. 2 die Uferbereiche  der öffentlichen Seen und 
Teiche im Samtgemeindegebiet  mit Getränkeflaschen,- 
dosen und –gläsern jeglicher Art zum Zwecke des sofor-
tigen Verzehrs  dieser Getränke betritt oder Trinkgelage  
veranstaltet; 

• § 12 bei einer Kontrolle auf Verlangen die Ausnahmege-
nehmigung nicht aushändigt;  

(2) Wer als Aufsichtspflichtiger von Personen unter 14 Jahren 
fahrlässig oder vorsätzlich duldet, dass diese gegen Gebote 
oder Verbote dieser Verordnung verstoßen, handelt ebenfalls 
ordnungswidrig. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,-- € geahndet werden. 

 
§ 14 – Geltungsdauer 
 
Diese Verordnung tritt spätestens 20 Jahre nach ihrem Inkrafttre-
ten außer Kraft, soweit sie nicht vorher durch eine andere Ver-
ordnung ersetzt wird. 
 
§ 15 – Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Amts-
blatt des Landkreises Emsland in Kraft. 
 
 Esterwegen, 21.03.2019 
 

SAMTGEMEINDE NORDHÜMMLING 
 
Christoph Hüntelmann 
Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
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166 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Sögel 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
1. Haushaltssatzung  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Sögel  für das Haushaltsjahr 
2019 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sögel  in der Sitzung 
am 22.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf   8.519.100 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 8.558.200 € 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge       0 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf      64.500 € 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit  8.210.300 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit     6.959.500 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 2.145.800 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 6.074.200 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 3.162.600 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit  485.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes  13.518.700 € 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes  13.518.700 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 3.162.600 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
4.219.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.368.383 €  festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2019 wie folgt 
festgesetzt: 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 341 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 

 
2.  Gewerbesteuer 350 v. H. 

 
 Sögel, 22.01.2019 
 

GEMEINDE SÖGEL 
 
Wigbers 
Gemeindedirektor 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gemäß § 120 Absatz 2 und § 119 Absatz 4 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hinsichtlich 
der §§ 2 und 3  der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmi-
gungen sind durch den Landkreis Emsland am 14.03.2019 unter 
dem Aktenzeichen 202 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114  Abs. 2 NKomVG in der Zeit 
vom 01.04.2019 bis zum 09.04.2019 im Rathaus der Samtge-
meinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Sögel, 21.03.2019 
 
GEMEINDE SÖGEL 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
167 Bekanntmachung; Bauleitplanung der 

Gemeinde Spahnharrenstätte; Bebau-
ungsplan Nr. 9 „Am Tickelbusch“, 3. Ände-
rung der Gemeinde Spahnharrenstätte; 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB); Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes; Bekanntmachung ge-
mäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Spahnharrenstätte hat in seiner Sitzung 
am 12.02.2019 den Bebauungsplan Nr. 9 „Am Tickelbusch“, 3. 
Änderung mit Begründung im beschleunigten Verfahren nach § 
13a i. V. m. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 „Am 
Tickelbusch“, 3. Änderung ist im nachstehenden Übersichtsplan 
schwarz umrandet dargestellt. 
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Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 liegt mit Begrün-
dung bei der Gemeinde Spahnharrenstätte, Hauptstraße 50, 
49751 Spahnharrenstätte, während der Dienststunden öffentlich 
aus und kann dort eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 
bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewie-
sen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Spahnharrenstätte unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
 

Spahnharrenstätte, 21.03.2019 
 
GEMEINDE SPAHNHARRENSTÄTTE 
 
Timpker 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
168 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Twist 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Twist in 
der Sitzung am 26. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird  
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  14.170.700 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 14.762.000 € 
   
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf     700.700 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf 13.900 € 
 
2.  im Finanzhaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 13.628.900 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 12.820.500 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 2.733.500 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 3.640.600 €  

2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit  1.743.300 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit    1.644.600 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 18.105.700 € 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 18.105.700 €          
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 516.400 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
1.063.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.250.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer   350 v. H. 
 
 Twist, 26.02.2019 
 

GEMEINDE TWIST 
 
Ernst Schmitz 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Emsland am 25.03.2019 unter dem Akten-
zeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde Twist liegt nach § 114 Absatz 
2 Satz 3 NKomVG von Montag, 01.04.2019 bis einschließlich 
Dienstag, 09.04.2019, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme im Rathaus der Gemeinde Twist, Flensbergstr. 7, Zimmer 
10, öffentlich aus. 
 
 Twist, 26.03.2019 
 
GEMEINDE TWIST 
Der Bürgermeister 
 
 

-------------------------------------------------- 
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169 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Stadt Werlte  für 
das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Werlte in der Sitzung 
am 20.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf 14.996.800 Euro 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 13.847.600 Euro 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge 729.800 Euro 
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf  200.000 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 14.386.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 16.142.800 Euro 
 Saldo -1.756.500 Euro 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 8.332.400 Euro 
2.4. der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 11.798.500 Euro 
 Saldo  -3.466.100Euro 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 Euro 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 Tätigkeit  225.100 Euro 
 Saldo  -225.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  die Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 22.718.700 Euro 
-  der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 28.166.400 Euro 
  Gesamtsaldo -5.447.700 Euro 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
2.712.900 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung  von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 2.300.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
besondere Hebesatzsatzung vom 27.09.2018 mit Wirkung vom 
01.01.2019 wie folgt festgesetzt worden: 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer 340 v.H. 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie 
im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 10.000 
EUR nicht übersteigen. Als unerheblich gelten in jedem Fall 
Aufwendungen und Auszahlungen denen eine volle Kostener-
stattung gegenübersteht. 
 
 Werlte, 20.02.2019 
 

STADT WERLTE 
 
Thele Kewe 
Bürgermeister Stadtdirektor 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gemäß § 119 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Emsland am 20.03.2019 – 202-15-2/10- 
erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01.04.2019 bis 09.04.2019 im Rathaus der Samtgemeinde Werl-
te, Zimmer 24, öffentlich aus. 
 
 Werlte, den 26.03.2019 
 
STADT WERLTE 
Der Stadtdirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
170 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Wer-
peloh für das Haushaltsjahr 2019   

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Werpeloh in der Sit-
zung am 27.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  1.353.800 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 1.291.300 € 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge  0 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  148.600 € 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
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2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 1.310.800 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 1.284.100 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 172.000 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 238.800 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 17.800 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
-  der Einzahlungen des Finanz- 
 haushaltes 1.482.800 € 
-  der Auszahlungen des Finanz- 
 haushaltes 1.540.700 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 218.466 €  festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie 
folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A)   341 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)   360 v. H. 

 
2.  Gewerbesteuer   347 v. H. 

 
§ 6 

 
Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung 
 
Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12 
KomHKVO beginnen ab einer Summe von 400.000 €. 
 
 Werpeloh, 27.02.2019 
 

GEMEINDE WERPELOH 
 
Sievers 
Gemeindedirektor 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird  hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114  Abs. 2 NKomVG in der Zeit 
vom  01.04.2019 bis zum 09.04.2019 in der Gemeinde Wer-
peloh, 49751 Werpeloh, Am Brink 6, und im Rathaus der Samt-
gemeinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Werpeloh, 25.03.2019 
 
GEMEINDE WERPELOH 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

C. Sonstige Bekanntmachungen 
 
171 Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Papenburg 
in Aschendorfermoor 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchli-
cher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 
1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde am 22.01.2019 folgende Friedhofsord-
nung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten 
Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares 
Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein 
Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus 
dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn 
glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis 
und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung. 
 
Inhaltsübersicht 
 
I.  Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1  Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2  Friedhofsverwaltung 
§ 3  Schließung und Entwidmung 
 
II.  Ordnungsvorschriften 
 
§ 4  Öffnungszeiten 
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6  Dienstleistungen 
 
III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7  Anmeldung einer Bestattung 
§ 8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9  Ruhezeiten 
§ 10  Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV.  Grabstätten 
 
§ 11  Allgemeines 
§ 12  Reihengrabstätten 
§ 13  Wahlgrabstätten 
§ 14  Urnenreihengrabstätten 
§ 15  Urnenwahlgrabstätten 
§ 16  Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 17  Bestattungsverzeichnis 
 
V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18  Gestaltungsgrundsatz 
§ 19  Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und ande-

ren Anlagen 
 
VI.  Anlage und Pflege von Grabstätten 
 
§ 20  Allgemeines 
§ 21  Grabpflege, Grabschmuck  



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 7/2019 vom 29.03.2019 

119

§ 22  Vernachlässigung 
 
VII.  Grabmale und andere Anlagen 
 
§ 23  Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 24  Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 25  Entfernung 
§ 26  Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
VIII.  Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle 
 
IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 29  Haftung 
§ 30  Gebühren 
 
X.  Schlussvorschriften 
 
§ 31  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
  
l.  Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
 
(1)  Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof Aschendorfer-

moor der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Papenburg in seiner 
jeweiligen Größe. Grundstückseigentümerin ist die Stadt 
Aschendorf/Ems welche lt. Vertrag vom 24. Mai 1957 das 
Grundstück zur Nutzung als Friedhof unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt hat. 

 
(2)  Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem 

Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. Kirchengemeinde in 
Papenburg hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein 
Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besa-
ßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgebore-
nen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungs-
gesetzes.  

 
(3)  Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 

der Friedhofsverwaltung. 
 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
 
(1)  Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen 

Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofs-
verwaltung).  

 
(2)  Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Fried-

hofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen 
Vorschriften. 

 
(3)  Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der 

Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder 
eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 

 
(4)  Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang 

mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige 
zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem 
Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Er-
hebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 
§ 3   Schließung und Entwidmung 
 
(1)  Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstät-

ten können aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlos-
sen, geschlossen und entwidmet werden. 

(2)  Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut-
zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von 
bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung 
an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, so-
fern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. 
Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der 
beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt 
werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Be-
stattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung 
kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 

 
(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorge-

nommen werden.  
 
(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte 

der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 
ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr  bestehen, 
sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemesse-
ne Pietätsfrist vergangen ist. 

 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
 
(1)  Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt 

gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2)  Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilwei-

se für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. 
 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1)  Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in ver-
letzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnun-
gen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofs-
verwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwi-
derhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 

 
(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kin-
derwagen, Krankenfahrstuhl, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof 
zugelassenen Dienstleistungserbringer -  zu befahren. 

b)  Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen an-
zubieten, 

c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestat-
tung störende Arbeiten auszuführen, 

d)  Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu priva-
ten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 

e)  Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu 
verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen 
der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

f)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 
Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsor-
gen, 

g)  fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb 
der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunrei-
nigen, 

h)  Hunde unangeleint mitzubringen. 
 
(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 

die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4)  Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung  
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§ 6 Dienstleistungen 
 
(1)  Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, 

Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden Best-
immungen zu beachten. 

 
(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die 

fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller Hinsicht 
zuverlässig sind. 

 
(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit 

von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer unter-
sagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorhe-
riger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmun-
gen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich. 

 
(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 

dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stel-
len gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- 
und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlas-
sen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Ab-
raum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden. 

 
(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträ-

ger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
 
(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschrie-

benen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung an-
zumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und 
wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) ge-
staltend mitwirken wird. 

 
(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung 

leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, aus-
schließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat 
und eine Wiederholung zu erwarten ist. 

 
(3)  Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein 

Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzu-
weisen. 

 
(4)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antrag-

stellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Wün-
sche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berück-
sichtigt werden. 

 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
 
(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeits-

hemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 
1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vor-
liegt und ein öffentlicher  Belang nicht entgegensteht. 

 
(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der 

geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder bi-
ologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht 
innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 

 
(3)  Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 

Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der 
Bestattung einzuholen. 

(4)  Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbeklei-
dungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend. 

 
(5)  Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften 

sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zuge-
lassen, die luftdicht verschlossen sind. 

 
(6)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen ver-

wendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet  sind, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern. 

 
§ 9  Ruhezeiten 
 
(1)  Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Kindern bis 

zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre. 
 
(2)  Die Ruhezeit für Aschen beträgt  20 Jahre. 
 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätz-

lich nicht vorgenommen werden. 
 
(2)  Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der 

Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbe-
hörde ausgegraben oder umgebettet werden. 

 
(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsver-

waltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu überneh-
men, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wie-
derinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an 
Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 

 
(4)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine 

Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5)  Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können 

umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des 
neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

 
IV. Grabstätten 
 
§ 11   Allgemeines 
 
(1)  Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 

a) Kinderwahlgrabstätten für Sarg- oder Urnenbestattung 
b)  Urnenhain als pflegefreie Urnenreihenrasengrabstätte in 

einer Gemeinschaftsanlage (§14) 
c)  Urnenwahlgrabstätten (§15) 
d)  Urnenreihengrabstätten (§ 14) 
e)  Reihengrabstätten (§ 12) 
f)  Wahlgrabstätten (§ 13)    

 
 Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, für ausgewählte o.a. 

aufgeführte Grabarten, mit Ausnahme von (1)a), die Neu-
vergabe von Nutzungsrechten dauerhaft oder vorübergehend 
einzustellen.  

 
(2)  Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 

An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte 
nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer ein-
zelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer 
Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(3)  Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall verge-

ben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage so-
wie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.  
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(4)  In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder 
Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr 
gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes 
Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet 
werden. 

 
(5)  In einer bereits belegten Wahlgrabstelle dürfen zusätzlich 

zwei Aschen, in einer bereits belegten Urnenwahlgrabstätte 
darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits 
bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der 
Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher 
Verwandter war. 

 
(6)  Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen 

etwa folgende Größe haben:  
a)  für Särge von Kindern bis 5 Jahren: Länge: 1,20m  Brei-

te: 0,70m, von Erwachsenen und Kinder über 5 Jahre: 
Länge: 2,30m  Breite: 1,00m. 

b)  für Urnen: Länge: 0,75m Breite: 0,75m. Für die bisheri-
gen Grabstätten gelten die übernommenen Maße 

 
(7)  Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg 

bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Ober-
kante Urne bis Erdoberfläche 0,60 m. Die Gräber für Erdbe-
stattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein. 

 
(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt 

werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder 
zugelassen sind. 

 
(9)  Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grab-

mal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.). soweit 
erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. 
Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 

 
(10) Kommt die  nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung 

aus Absatz 9 nicht nach und muss beim  Ausheben des Gra-
bes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt wer-
den, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nut-
zungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. 
Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht. 

 
§ 12 Reihengrabstätten 
 
(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für 

eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nut-
zungsrecht kann nicht verlängert werden. 

 
(2)  Das Abräumen von Reihengräbern wird sechs Monate vor 

Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betref-
fenden Grabfeld bekannt gemacht. 

 
§13 Wahlgrabstätten 
 
(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die 

mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die 
Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 25 Jahre vom Tage der 
Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Urkunde ausgestellt. 

 
(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 

Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte verlän-
gert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufor-
dern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht 
für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. 
Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der je-
weiligen Gebührenordnung. 

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Per-
son und folgende Angehörige bestattet werden: 
a)  Ehegatte, 
b)  Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz 

über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c)  Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
d)  Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 

oder Mütter,  
e)  Eltern. 
f)  Geschwister, 
g)  Stiefgeschwister, 
h)  die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 

 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, 
wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet 
wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten 
Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person 
der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflicht-
gemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die 
Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf 
eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 
(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr 

Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) 
genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der 
Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 

  
(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung 

schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberechtigten 
Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. 
Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen 
das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht 
das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberech-
tigten Angehörigen in der dort Genannten Reihenfolge über. 
Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger o-
der die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsbe-
rechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran in-
teressiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder 
sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 ge-
nannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden 
ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder sei-
nes Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 
geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.  

 
§ 14 Urnenreihengrabstätten 
 
(1)  Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen 

vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Asche 
bestattet werden. 

 
(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes 

ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vorschrif-
ten für Reihengrabstätten. 

 
§ 15 Urnenwahlgrabstätten 
 
(1)  Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grab-

stellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 20 Jah-
ren vergeben. 

 
(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes 

ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften 
für Wahlgrabstätten. 
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§16 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
 
(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, 

an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ru-
hezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 

besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3)  Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten 

übergroßer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 4 
Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die 
künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss 
Von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

 
§ 17 Bestattungsverzeichnis 
 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Ver-
zeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18 Gestaltungsgrundsatz 
 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs 
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
wird. 
 
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und ande-
ren Anlagen 
 
(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet 

werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken 
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die 
Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glau-
ben richten. Im  Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbe-
zeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite 
eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 

 
(2)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen er-

richtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Überein-
kommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit" hergestellt 
sind. 

 
(3)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die nut-
zungsberechtigten Personen verantwortlich. 

 
(4)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anla-

gen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhal-
tung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Ver-
zuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Ab-
sperrungen/Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswid-
rige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsver-
waltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabma-
le, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsbe-
rechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt 
wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 
§ 20 Allgemeines 
 
(1)  Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der 

Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts ange-
legt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, 
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen 
nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet. 

 
(2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen 

nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 

 
(3)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, abster-

bende oder Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher 
zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Krän-
ze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür Vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 
(4)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anla-

gen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofs-
verwaltung. 

 
(5)  Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von 

Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervorgeru-
fen werden, Vorkehrungen zu treffen. 

 
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 
 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämp-

fungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Reini-
gungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen 
und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 

 
(2)  Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, 

insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, 
in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflan-
zenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar-
kierungszeichen. 

 
(3)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für 

die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
§ 22   Vernachlässigung 
 
(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder 

gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die  
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 
nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch 
das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie  
die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung 
hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird 
die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal 
und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach 
Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

 
(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht 

ohne besonderen Aufwand  zu ermitteln, wird durch eine öf-
fentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrich-
tung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte 
nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in 
Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hin-
weis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung  
a)  die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b)  Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
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(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwal-
tung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person entfernen oder entfernen lassen. 

 
VII. Grabmale und andere Anlagen 
 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
 
(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und ande-

ren Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der 
Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung 
und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht. 

 
(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten 

Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle 
wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befesti-
gungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 

 
(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der voll-

ständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen ei-
nes Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das techni-
sche Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwal-
tung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Fried-
hofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicher-
heitsrelevanten Daten bestätigt. 

 
(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder 

die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 

 
(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen 

verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach 
den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren  
und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und 
auch beim Öffnen  benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der 
Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Techni-
schen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA 
Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. 
(DENAK)". Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, 
Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der 
Grabmalanlagen. 

 
(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale 

hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit 
gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, 
Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine Abnah-
meprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. 
Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu doku-
mentieren. 

 
(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevoll-

mächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 
sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die 
Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebe-
scheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grab-
mal vorzulegen. 

 
(8)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungser-

bringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter 
Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die 
angemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA 
Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage 
sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montie-
ren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalan-
lagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messge-
räten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentie-
ren. 

(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten 
Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen 
und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofs-
verwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals 
und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist 
kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder  Beseiti-
gung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlas-
sen. Bei nicht Ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung 
des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 

 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
 
(1)  Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte 

bestehen, können sie im Rahmen der. bestehenden Nut-
zungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. 
Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend. 

 
(2)  Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mau-

soleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn sich 
die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen 
gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und Die Verkehrssicherungspflicht zu 
übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die 
Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberech-
tigten Personen vollständig  zu entfernen. 

 
§ 25 Entfernung 
 
(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nut-

zungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden. 

 
(2)  Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung 

über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die Friedhofs-
verwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen An-
lagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung 
über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nut-
zungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen 
selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 
handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grab-
male und andere Anlagen zu leisten. Sie ist  auch nicht zur 
Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen 
verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebüh-
renbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst 
abräumt. 

 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach 
Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
 
(1)  Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur 

Bestattung. 
 
(2)  Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine 

Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauf-
tragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sol-
len spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier 
geschlossen werden. 

 
(3)  Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeit-

punkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht 
einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestan-
den hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung 
der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.  
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§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle 
 
(1)  Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 
 
(2)  Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die 

verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem 
genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

  
IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 29 Haftung 
 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichteten Grabmale, und 
andere Anlagen entstehen. 
 
§ 30 Gebühren 
 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenord-
nung zu entrichten. 
 
X. Schlussvorschriften 
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1)  Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmi-

gung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
(2)  Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 

18.04.2012 außer Kraft. 
 
 Papenburg, 22.01.2019 
 
Der Kirchenvorstand: 
 
Sebastian Borghardt, Pastor Norman Janssen 
Vorsitzender Kirchenvorsteher 
 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 Meppen den 20.02.2019 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 
Dr. Bernd Brauer,  Gernot Wilke-Ewert, 
Superintendent  Pastor 
Vorsitzender  Kirchenkreisvorsteher 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
172 Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 

der Ev.-ref. Gemeinde Papenburg und der 
Ev.-luth.  Kirchengemeinde Papenburg in 
Papenburg 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchli-
cher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 
1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenrat der Ev.-ref. 
Gemeinde Papenburg am 22.01.2019 und der Kirchenvorstand 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde am 22.01.2019 folgende Fried-
hofsordnung beschlossen: 

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten 
Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares 
Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein 
Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus 
dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn 
glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis 
und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung. 
 
Inhaltsübersicht 
 
I.  Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1  Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2  Friedhofsverwaltung 
§ 3  Schließung und Entwidmung 
 
II.  Ordnungsvorschriften 
 
§ 4  Öffnungszeiten 
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6  Dienstleistungen 
 
III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7  Anmeldung einer Bestattung 
§ 8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9  Ruhezeiten 
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l.  Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
 
(1)  Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof Papenburg-

Bokel der Ev.-ref. und Ev.- luth. Kirchengemeinden in Papen-
burg in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur Zeit 
die Flurstücke 12/1, 15/4, 17/1, Flur 8 der Gemarkung Bokel 
in Größe von insgesamt 1011,11 ha. Eigentümer der Flurstü-
cke sind die Ev.-luth. und die Ev.-ref. Kirchengemeinde. 

 
(2)  Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem 

Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-ref. oder Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde in Papenburg hatten, sowie derjenigen, die bei ih-
rem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung 
von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsi-
schen Bestattungsgesetzes. Falls das Kapellengrundstück für 
Friedhofszwecke genutzt wird, unterliegt es dieser Friedhofs-
ordnung, obwohl es im Besitz der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
ist. 

 
(3)  Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 

der Friedhofsverwaltung. 
 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
 
(1)  Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen 

Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofs-
verwaltung).  

 
(2)  Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Fried-

hofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen 
Vorschriften. 

 
(3)  Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der 

Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder 
eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 

 
(4)  Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang 

mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige 
zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem 
Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Er-
hebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
(1)  Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstät-

ten können aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlos-
sen, geschlossen und entwidmet werden. 

 
(2)  Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut-

zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von 
bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung 
an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, so-
fern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. 
Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der 
beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt 
werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Be-
stattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung 
kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 

 
(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorge-

nommen werden.  
 
(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte 

der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 
ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr  bestehen, 
sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemesse-
ne Pietätsfrist vergangen ist. 

II.  Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
 
(1)  Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt 

gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2)  Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilwei-

se für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. 
 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1)  Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten  und Äußerungen, die sich in ver-
letzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnun-
gen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofs-
verwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwi-
derhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 

 
(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kin-
derwagen, Krankenfahrstuhl, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof 
zugelassenen Dienstleistungserbringer -  zu befahren. 

b)  Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen an-
zubieten, 

c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestat-
tung störende Arbeiten auszuführen, 

d)  Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu priva-
ten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 

e)  Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu 
verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen 
der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

f)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 
Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsor-
gen, 

g)  fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb 
der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunrei-
nigen, 

h)  Hunde unangeleint mitzubringen. 
 
(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 

die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4)  Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
  
§ 6 Dienstleistungen 
 
(1)  Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, 

Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden Best-
immungen zu beachten. 

 
(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die 

fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller Hinsicht 
zuverlässig sind. 

 
(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit 

von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer unter-
sagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorhe-
riger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmun-
gen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich. 

 
(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 

dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stel-
len gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- 
und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlas-
sen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Ab-
raum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden.  
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(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträ-
ger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
 
(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschrie-

benen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung an-
zumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und 
wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) ge-
staltend mitwirken wird. 

 
(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung 

leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, aus-
schließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat 
und eine Wiederholung zu erwarten ist. 

 
(3)  Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein 

Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzu-
weisen. 

 
(4)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antrag-

stellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Wün-
sche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berück-
sichtigt werden. 

 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
 
(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeits-

hemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 
1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vor-
liegt und ein öffentlicher  Belang nicht entgegensteht. 

 
(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der 

geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder bi-
ologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht 
innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 

 
(3)  Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 

Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der 
Bestattung einzuholen. 

 
(4)  Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbeklei-

dungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend.  

 
(5)  Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften 

sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zuge-
lassen, die luftdicht verschlossen sind. 

 
(6)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen ver-

wendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet  sind, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern. 

 
§ 9 Ruhezeiten 
 
(1)  Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Kindern bis 

zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre. 
 
(2)  Die Ruhezeit für Aschen beträgt  20 Jahre. 
 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
(1)  Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätz-

lich nicht vorgenommen werden. 

(2)  Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der 
Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbe-
hörde ausgegraben oder umgebettet werden. 

 
(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsver-

waltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu überneh-
men, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wie-
derinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an 
Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 

 
(4)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine 

Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5)  Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können 

umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des 
neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

 
IV.  Grabstätten 
 
§ 11 Allgemeines 
 
(1)  Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 

a)  Kinderwahlgrabstätten für Sarg- oder Urnenbestattung 
b)  pflegefreie Urnenreihenrasengrabstätte in einer Gemein-

schaftsanlage (§14) 
c)  Urnenwahlgrabstätten (§15) 
d)  Urnenreihengrabstätten (§ 14) 
e)  Reihengrabstätten (§ 12) 
f)  Wahlgrabstätten (§ 13)    

 
 Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, für ausgewählte o.a. 

aufgeführte Grabarten, mit Ausnahme von (1)a), die Neu-
vergabe von Nutzungsrechten dauerhaft oder vorübergehend 
einzustellen.  

 
(2)  Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 

An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte 
nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer ein-
zelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer 
Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(3)  Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall verge-

ben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage so-
wie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

 
(4)  In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder 

Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr 
gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes 
Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet 
werden. 

 
(5)  In einer bereits belegten Wahlgrabstelle dürfen zusätzlich 

zwei Aschen, in einer bereits belegten Urnenwahlgrabstätte 
darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits 
bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der 
Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher 
Verwandter war. 

 
(6)  Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen 

etwa folgende Größe haben:  
a)  für Särge von Kindern bis 5 Jahren: Länge: 1,20m  Brei-

te: 0,70m, von Erwachsenen und Kinder über 5 Jahre: 
Länge: 2,30m  Breite: 1,00m. 

b)  für Urnen: Länge: 0,75m Breite: 0,75m. Für die bisheri-
gen Grabstätten gelten die übernommenen Maße.  

 
(7)  Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg 

bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Ober-
kante Urne bis Erdoberfläche 0,60 m. Die Gräber für Erdbe-
stattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein. 
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(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt 
werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder 
zugelassen sind. 

 
(9)  Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grab-

mal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.). soweit 
erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. 
Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 

 
(10) Kommt die  nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung 

aus Absatz 9 nicht nach und muss beim  Ausheben des Gra-
bes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt wer-
den, sind die  dadurch entstehenden Kosten von der nut-
zungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. 
Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht. 

 
§ 12 Reihengrabstätten 
 
(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für 

eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nut-
zungsrecht kann nicht verlängert werden. 

 
(2)  Das Abräumen von Reihengräbern wird sechs Monate vor 

Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betref-
fenden Grabfeld bekannt gemacht. 

 
§13 Wahlgrabstätten 
 
(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die 

mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die 
Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 25 Jahre vom Tage der 
Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Urkunde ausgestellt. 

 
(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 

Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte verlän-
gert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufor-
dern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht 
für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. 
Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der je-
weiligen Gebührenordnung. 

 
(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Per-

son und folgende Angehörige bestattet werden: 
a)  Ehegatte, 
b)  Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz 

über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c)  Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
d)  Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 

oder Mütter, 
e)  Eltern. 
f)  Geschwister, 
g)  Stiefgeschwister, 
h)  die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 

 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, 
wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet 
wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten 
Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person 
der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflicht-
gemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die 
Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf 
eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 
(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr 

Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) 
genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der 
Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung 
schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberechtigten 
Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. 
Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen 
das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht 
das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberech-
tigten Angehörigen in der dort Genannten Reihenfolge über. 
Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger o-
der die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsbe-
rechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran in-
teressiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder 
sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 ge-
nannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden 
ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder sei-
nes Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 
geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 

 
§ 14 Urnenreihengrabstätten 
 
(1)  Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen 

vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Asche 
bestattet werden. 

 
(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes 

ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vorschrif-
ten für Reihengrabstätten. 

 
§ 15 Urnenwahlgrabstätten 
 
(1)  Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grab-

stellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 20 Jah-
ren vergeben. 

 
(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes 

ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften 
für Wahlgrabstätten. 

 
§16 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
 
(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, 

an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ru-
hezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 

besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3)  Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten 

übergroßer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 4 
Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die 
künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss 
Von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

 
§ 17 Bestattungsverzeichnis 
 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Ver-
zeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 
V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18 Gestaltungsgrundsatz 
 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs 
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
wird. 
 
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und ande-
ren Anlagen 
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(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet 
werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken 
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die 
Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glau-
ben richten. Im  Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbe-
zeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite 
eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 

 
(2)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen er-

richtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Überein-
kommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit" hergestellt 
sind. 

 
(3)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die nut-
zungsberechtigten Personen verantwortlich. 

 
(4)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anla-

gen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhal-
tung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Ver-
zuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Ab-
sperrungen/Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswid-
rige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsver-
waltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabma-
le, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsbe-
rechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt 
wird. 

 
VI.  Anlage und Pflege der Grabstätten 
 
§ 20 Allgemeines 
 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der 

Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts ange-
legt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, 
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen 
nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet. 

 
2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen 

nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 

 
(3)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, abster-

bende oder Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher 
zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Krän-
ze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür Vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 
(4)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anla-

gen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofs-
verwaltung. 

 
(5)  Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von 

Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervorgeru-
fen werden, Vorkehrungen zu treffen. 

 
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 
 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämp-

fungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Reini-
gungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen 
und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 

(2)  Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, 
in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflan-
zenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar-
kierungszeichen. 

 
(3)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für 

die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
§ 22 Vernachlässigung 
 
(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder 

gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in-
nerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die  
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 
nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch 
das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie  
die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung 
hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird 
die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal 
und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach 
Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

 
(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht 

ohne besonderen Aufwand  zu ermitteln, wird durch eine öf-
fentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrich-
tung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte 
nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in 
Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hin-
weis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung  
a)  die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b)  Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 

(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwal-
tung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person entfernen oder entfernen lassen. 

 
VII.  Grabmale und andere Anlagen 
 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
 
(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und ande-

ren Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der 
Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung 
und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht. 

 
(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten 

Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle 
wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befesti-
gungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 

 
(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der voll-

ständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen ei-
nes Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das techni-
sche Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwal-
tung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Fried-
hofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicher-
heitsrelevanten Daten bestätigt. 

 
(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder 

die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
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(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen 
verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach 
den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren  
und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und 
auch beim Öffnen  benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der 
Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Techni-
schen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA 
Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. 
(DENAK)". Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, 
Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der 
Grabmalanlagen. 

 
(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale 

hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit 
gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, 
Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine Abnah-
meprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. 
Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu doku-
mentieren. 

 
(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevoll-

mächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 
sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die 
Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebe-
scheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grab-
mal vorzulegen. 

 
(8)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungser-

bringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter 
Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die 
angemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA 
Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage 
sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montie-
ren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalan-
lagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messge-
räten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentie-
ren. 

 
(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten 

Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen 
und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofs-
verwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals 
und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist 
kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseiti-
gung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlas-
sen. Bei nicht Ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung 
des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 

 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
 
(1)  Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte 

bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden Nut-
zungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. 
Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend. 

 
(2)  Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mau-

soleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn sich 
die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen 
gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu 
übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die 
Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberech-
tigten Personen vollständig  zu entfernen. 

 
§ 25 Entfernung 
 
(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nut-

zungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden. 

(2)  Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung 
über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die Friedhofs-
verwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen An-
lagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung 
über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nut-
zungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen 
selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 
handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grab-
male und andere Anlagen zu leisten. Sie ist  auch nicht zur 
Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen 
verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebüh-
renbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst 
abräumt. 

 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach 
Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
VIII.  Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
 
(1)  Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur 

Bestattung. 
 
(2)  Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine 

Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauf-
tragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sol-
len spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier 
geschlossen werden. 

 
(3)  Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeit-

punkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht 
einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestan-
den hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung 
der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. 

 
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle 
 
(1)  Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 
 
(2)  Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die 

verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem 
genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

  
IX.  Haftung und Gebühren 
 
§ 29 Haftung 
 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem 
Auftrag errichteten Grabmale, und andere Anlagen entstehen. 
 
§ 30 Gebühren 
 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenord-
nung zu entrichten. 
 
X.  Schlussvorschriften 
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1)  Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmi-

gung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
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(2)  Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 
15.11.2001 außer Kraft. 

 
 Papenburg, 22.01.2019 
 
Der ref. Kirchenrat: 
 
Jürgen Janssen  Hugo Beetz 
Vorsitzende/r Kirchenratsmitglied 
 
 Papenburg, 22.01.2019 
 
Der luth. Kirchenvorstand: 
 
Sebastian Borghardt, Pastor Norman Janssen 
Vorsitzender  Kirchenvorsteher 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 Meppen 20.02.2019 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 
Dr. Bernd Brauer,  Gernot Wilke-Ewert, 
Superintendent  Pastor 
Vorsitzender  Kirchenkreisvorsteher 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
173 Verlegung einer Spülrohrleitung zwischen 

dem Bodenabbau „Vellage“ sowie dem 
Baubereich der Meyer Werft durch die Fir-
ma Johann Bunte Bauunternehmung 
GmbH & Co. KG; Feststellung gem. § 5 
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Firma Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG ist 
Planfeststellungsbeschlussinhaber für den Bodenabbau „Vella-
ge“. In dem Beschluss ist festgelegt, dass der Abtransport der 
Sandmengen mittels LKW abzuwickeln ist. 
 
Da im Umfeld der Papenburger Meyer Werft zurzeit umfangrei-
che Baumaßnahmen mit großen Sandlieferungen stattfinden 
bzw. in Vorbereitung sind, möchte die Firma Johann Bunte 
Bauunternehmung GmbH & Co. KG zur Entlastung der Ver-
kehrssituation auf der K 158/K27 im Bereich der Meyer Werft die 
Möglichkeit erhalten, die Sandlieferungen nicht mit LKW durch-
zuführen, sondern alternativ im Spülverfahren über Spülrohrlei-
tungen vorzunehmen. Die Verlegung und der Betrieb von zwei 
Rohrleitungen sind bis Mitte 2020 geplant. 
 
Im Rahmen des hierfür durchzuführenden Planfeststellungs-
Änderungsverfahrens ist gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UVPG 
eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht 
erfolgt, um zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist.  
 
Diese Vorprüfung auf der Grundlage geeigneter Angaben der 
Vorhabenträgerin sowie eigener Informationen hat ergeben, dass 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen erwartet 
werden. 

Wesentliche Kriterien für die Prüfung des Bestehens oder Nicht-
bestehens der UVP-Pflicht sind u.a. die jeweiligen Schutzgüter 
nach der Anlage 3 des UVPGs.  
 
Maximal werden ca. 4.600 m² (2 m Breite x 2.300 m Länge) für 
die Verlegung der Spülrohrleitungen benötigt. Die Nutzung er-
folgt temporär und es werden ausschließlich anthropogen vorbe-
lastete Grundflächen (entlang der Kreisstraße) und landwirt-
schaftlich intensiv genutzte Flächen beansprucht. Zur Querung 
der Ems wird das vorhandene Brückenbauwerk genutzt. Es 
findet keine Flächenversiegelung statt. Des Weiteren sind keine 
erheblichen Lärmbelästigungen zu erwarten. Stattdessen werden 
durch das Vorhaben die LKW-Transporte um ca. 8.000 reduziert, 
so dass hierdurch auch eine erhebliche Reduzierung der Lärm- 
und Staubbelastung (Emission) erfolgt. Naturschutzrechtlich sind 
das Naturschutzgebiet „Emsauen zwischen Herbrum und Vella-
ge“ und das gesetzlich geschützte Biotop „Emstal“ nicht erheb-
lich beeinträchtigt, da die Leitungstrasse nicht unmittelbar die 
entsprechenden Gebiete berührt. Aufgrund der vorwiegend 
landwirtschaftlich und gewerblich genutzten Gegend wird das 
Landschaftsbild ebenfalls nicht beeinträchtigt. 
 
Im Zuge der Baumaßnahme, des Betriebes und des Rückbaus 
der Spülrohrleitungen sind geeignete Schutz- und Vermei-
dungsmaßnahmen umzusetzen, so dass erhebliche Beeinträch-
tigungen auszuschließen sind. 
 
Somit ist festzustellen, dass relevante Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter wie u.a. Boden, Fläche, Mensch, Tiere und Pflanzen 
ausgeschlossen werden bzw. als gering bewertet werden. 
 
Der ausführliche Prüfvermerk kann beim Landkreis Leer, Amt für 
Wasserwirtschaft, während der Dienststunden eingesehen wer-
den. 
 
Aufgrund der o.g. Ausführungen stelle ich hiermit gem. § 5 Abs. 
1 UVPG fest, das eine Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung für das o.g. Vorhaben nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung wird hiermit nach § 5 Abs. 2 UVPG öffentlich 
bekannt gemacht. Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist die Feststellung 
nicht selbständig anfechtbar. 
 
 Leer, den 26.03.2019 
 
Landkreis Leer 
 
Der Landrat 
Matthias Groote 
 

-------------------------------------------------- 
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